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§ 57 NAG Schweizer Burger und
deren Angehorige sowie Angehorige

von Osterreichern

NAG - Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

§57.

Die Bestimmungen der88 51bis 56 finden auch auf Schweizer Burger, die das ihnen auf Grund des
Freizlgigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten in Anspruch
genommen haben, und deren Angehérige Anwendung. Fir Angehérige von Osterreichern gelten die Bestimmungen
der88 52bis 56 sinngemiR, sofern der Osterreicher sein unionsrechtliches oder das ihm auf Grund des
Freizlgigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten in einem anderen
EWR-Mitgliedstaat oder in der Schweiz in Anspruch genommen hat und im Anschluss an diesen Aufenthalt nach
Osterreich nicht bloR voriibergehend zuriickkehrt.

In Kraft seit 01.07.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/51
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/52
file:///

	§ 57 NAG Schweizer Bürger und deren Angehörige sowie Angehörige von Österreichern
	NAG - Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz


